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demnach sämmtliche des Kauf - und Handelsmann Joh. Lorenz Bindernagels jun. bekannte und
unbekannte Creditores dergestalt peremtorie hierdurch, um in dem auf den yten Fcbr. bestimm
ten Termin auf hiesiger Französischen Canzley Vormittags 9 Uhr entweder m Person, oder durch
genügsame Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zuvor rechtsbehörig zu liquidiren,
sodann auf gedachtes allschon eingelieferte Pactum remistbmim stch ad Protocollum ebenmäßig zu
erklären, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwaigen Creditis weiter nicht ge
höret , sondern damit präcludut und abgewiesen werden. Cassel den rz.Dec. 1775.

izürstl. Heß. französische Canzley daselbst.

é) Nachdem gnädigst unö aufgetragen worden, die Schulden derer Steinhauer z« Obernkirchen,
so weit diese auS dern geführten Handel mit Steinen herrührig sind zu untersuchen uud mittelst
einer zwischen denen Creditoribus und Debitoribus vorzunehmenden Liquidation ad certum zu
setzen, weniger nicht auch mit ersteren, wegen zwecklichcr Befriedigungsmittel zu tractiren;
Wenn nun hierzu Terminus auf Dienstag den I2ten künftigen März-Monat prafigiret worden;
Als werden alle und jede, welche an gedachten Steinhaucrn, auf vorbeschriebene Art, Forde
rungen zu haben vcrmeyuen, dergestalt hierdurch edictaliter ciriret, daß sie in prssixo, zu ge
wöhnlicher Zeit allhier vor uns so gewiß erscheinen, ihre Forderungen entweder rn Person, oder
durch hinlänglich Gevollmachtigte gehörig liquidircn, als sonsten die nicht erscheinende zu ge
wärtigen haben, daß man sie präclrchircn und mit ihren Forderungen nicht weiter hören wird.
Rinteln den ztcn Januar. 1776.

Vigore Commijstonis , H. D. Eigcubrodt. B. v. Cölln. I. G. pasor.

f) Nachdem über des Hans Jacob Schweinebraten Vermögen zu Breitenbach überhäufter Schul
den halber, und da sich derselbe selbst erklärt, daß er die Schulden nicht tilgen tönte, derCon-
curs- Proceß und des Endes Edictalis Citatio percmtoria erkannt worden; So werden alle und

jede Creditores, welche an besagtem Haus Jacob Schweiuebrathen einige Forderungen zuhabe»
vermeine», hiermit edictaliter citirt, ihre Forderungen in Termino Mittwochen den ütenMärz
vor dem adeiichen vor: Dallwigkischen Samt-Gericht zum Hoof gegen den bestellten Contra,

dictorem zu liquidiren oder zu gewärtigen , daß imAnöbleibungsFall die nicht erscheinendeprä»
cludirt und von dem Coucurs abgewiesen werden sollen. Hoof den 6. December 1775.

von Dallwigkischcs Samt- Gericht allhier. Äsbrand.

8) In Gefolgt de- Gnädigsten Auftrags werden sämtliche, des im Hochlödl. iteri Garde-Bataillon,
gestandenen Capitain von Nordeck zn Rabenau, CreditorcS, hierdurch, zu dem auf Mittwo
chen , den igtcn Februar, anberaumten Termin vorgeladen, um gegen den zu bestellenden Man-

datarium allster, vor EndS unterzeichnetem, ZN gewöhnlicher Morgenszeit zu erscheinen, ihre
Forderungen, sub poena praeclusionis ordnungsmäßig ZN liquidiren, die ihnen zu thuende Ver
gleichs-Vorschläge anzuhören, in deren gänzlichen Entstehung aber Rechtliches Erkänutniß zu

' gewärtigen. Cassel den I8ten Januar. 1776. G. W. 8leisch, Vig. Commi/.

9) Nachdem man zu nntersucheu nöthig findet, ob der verstorbenen Sybilla des Invaliden Reuter
Zahns hinterlassener Wittib geb. Rollin gar geringer Nachlaß zu Befriedigung derer sämtlichen
Creditorum anreichend, und dann hierzu Terminus auf Dienstag deu 27teu Februar, schiers-
künstig präsigirr worden; Als wird solches denen sämtlichen Zahnschcn Creditoribus hiennit be
kannt gemacht, um in pra-sixo vor hiesigem Stadt-Gericht zu erscheinen, ihre Forderungen sub

prarjudicio ad protocollum zu liquidiren, und darauf das Weitere zu gewärtigen. Cassel, den
30. Januar. 1776. Bürgermeister und Rath daselbst.

Verkauf - Sacl)en.

I) Die Herren Landre allhier auf der Ober-Neustadt, sind willens, ihre zu Nieder-Zwehrn ha
bende ein und 1 Viertel Hufe Land, HauS, Hof, Stallungen, Scheuer und dahinter liegende»

Garte»,


